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Zu А Z i f f e r  2 :  
F e r t i g u n g s g e m e i n k o s t e n z u s c h l a g

Als Fertigungsgemeinkostenzuschlag wird festge
setzt: 70%.

In dem vorstehendenAufschlagsatz darf für Gewinn 
und Wagnis ein Höchstsatz von 10°/o enthalten sein. 
Der genannte Gemeinkostenzuschlag kann ohne be
sonderen Nachweis von allen Betrieben angewendet 
werden. Betriebe, die einen höheren Gemeinkosten
zuschlag beanspruchen, müssen beim zuständigen 
Landespreisamt den preisrechtlich vorgeschriebenen 
Kostennachweis führen. Die tatsächlich errechnete 
Höhe des Gemeinkostenzuschlages darf den Höchst
satz von 150°/o einschl. Gewinn und Wagnis nicht 
überschreiten.
Die nachzuweisenden Gemeinkosten müssen einer 
sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung 
entsprechen und unterliegen der preisrechtlichen 
Verantwortung des Betriebes.
Diese Betriebe haben alljährlich zu Beginn eines 
neuen Geschäftsjahres den Gemeinkostenzuschlag 
auf Grund der Ergebnisse des abgelaufenen Ge
schäftsjahres neu zu ermitteln und bei der Berech
nung zugrunde zu legen.

Zu В Z i f f e r  1 :
W  e r k s t o f f k o s t e n  einschl. V e r s c h n i t t

Unter Werkstoff kosten (Fertigungsmaterial) sind die 
Kosten des Materials zu verstehen, welches un
mittelbar für die Leistung oder den Auftrag ver
wendet wird, also insbesondere Fertigungswerk
stoffe und -teile sowie fertig bezogene Zulieferungs
teile.

Für diese darf der preisrechtlich zulässige Ein
standspreis eingesetzt werden. Der Einstandspreis 
ist der Einkaufspreis abzüglich aller Rabatte oder 
sonstiger Preisnachlässe, jedoch unter Belassung 
des Kassenskpntos und zuzüglich der unmittelbaren 
preisrechtlich zulässigen Bezugskosten, die bis zum 
Eingang der Ware in das Lager entstehen, wie 
Fracht, Porto, Zufuhr und Verpackung.

Beim Mengeneinsatz des Werkstoffes ist als Ver
brauchsmenge die Rohmenge einschl. des Verarbei- 
tungsverlüstes (Verschnitt, Bruch, Späne u. dgl.) ein
zusetzen, wie sie sich bei sparsamer Betriebslenkung 
ergibt.

Zu В Z i f f e r  2 :
W e r k s t o f f g e m e i n k o s t e n z u s c h l a g

Für vom Kunden ohne Berechnung geliefertes Ma
terial darf ein Zuschlag nicht erhoben werden.
Auf die vom Handwerker gelieferten Werkstoffe 
darf ein Materialgemeinkostenzuschlag in Höhe von 
15% erhoben werden.

Zu C:
U m s a t z s t e u e r

Die Umsatzsteuer darf in der jeweils gültigen Höhe 
zugeschlagen werden.

§ 2
Für Sonderleistungen gelten:
1. M e h г а r b e i t s - und E r s c h w e r n i s 

z u s c h l ä g e :

Zuschläge für Mehrarbeiten (Überstunden, Sonn
tags-, Feiertags-, Nachtarbeitszuschläge), die mit 
dem Auftraggeber vereinbart sind, dürfen mit den 
durch den jeweils gültigen Tarifvertrag festgeleg
ten Prozentsätzen auf die Fertigungslöhne auf- 
geschlagen werden.

Derartige Aufschläge sind gegebenenfalls geson
dert auszuweisen. Der Auftraggeber ist vor Durch
führung eines mit Mehrarbeitszuschlägen verbun
denen Auftrages auf das Entstehen dieser Mehr
arbeitszuschläge aufmerksam zu machen.

Erschwerniszuschläge, welche im Rahmen des je
weils gültigen Tarifvertrages für besonders 
schmutzige, gefährliche oder gesundheitsschäd
liche Arbeiten gezahlt werden, dürfen ebenfalls 
mit den gültigen Prozentsätzen auf dieFertigungs- 
löhne aufgeschlagen werden.

2. F r e m d a r b e i t e n :
Für Arbeitsleistungen, die aus Gründen der Wirt
schaftlichkeit vom Messerschmiede-Betrieb nicht 
selbst durchgeführt werden, darf dem Auftrag
geber ein Aufschlag von 10% auf die Nettopreise 
des Betriebes, der die Arbeiten ausführt, berechnet 
werden. Entstehende Transport- und Ver
packungskosten können in preisrechtlich zulässiger 
Höhe in Rechnung gestellt werden.

3. G e w e r b l i c h e  G e b r a u c h s g ü t e r :
Liefert ein Messerschmiede-Betrieb im Rahmen 
einer handwerklichen Leistung Fertigmaterial 
(gewerbliches Gebrauchsgut), so finden die Be
stimmungen der Preisanordnung Nr. 244 vom
26. August 1949 (ZVOB1. II S. 107) Anwendung.

Berlin, den 20. Juni 1950

Ministerium der Finanzen

I.V.: R u m p f  
Staatssekretär

Preisverordnung Nr. 70.

Verordnung über die Preisbildung 
im Gold- und Silberschmiede-Handwerk.

Vom 17. Juni 1950

Auf Grund des § 8 der Verordnung vom 15. Juni 
1950über die Preisbildung im Handwerk (GBl. S. 510) 
wird für das Gold- und Silberschmiede-Handwerk 
bestimmt:

§ 1
Gold- und Silberschmiede-Betriebe, die handwerk

liche Leistungen (handwerkliche Fertigung sowie 
Reparaturleistungen) im Bereich der Deutschen De
mokratischen Republik ausüben, haben hierfür 
Preise nach den Vorschriften dieser Preisverord- 
nung zu bilden.


